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8 4 9 . Verordnung: Organstrafverfügungen
SSO. Kundmachung: Nichterhebung der Fiskalzölle für „Kaviar und Kaviarersatz" aus Zolltarif-

nummer 16.04 bei Einfuhren aus der Europäischen Freihandelsassoziation

3 4 9 . Verordnung der Bundesregierung
vom 24. August 1971 über Organstrafver-

fügungen

Auf Grund des § 50 Abs. 1, 2, 4 und 5 des
Verwaltungsstrafgesetzes 1950, BGBl. Nr. 172, in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 275/
1971 wird verordnet:

Abschnitt 1

§ 1. In der Verwaltungsformularverordnung
1951, BGBl. Nr. 219, haben die im § 1 Abs. 2
enthaltenen Worte „Formular 39 zu § 50 VStG
(Organ-Strafverfügung)" und das Formular 39
zu § 50 VStG zu entfallen.

§ 2. Zur Einhebung des Strafbetrages durch ein
ermächtigtes Organ (§ 50 Abs. 1 VStG 1950) ist
das aus der Anlage ersichtliche Formular zu ver-
wenden.

§ 3. Das im § 2 genannte Formular ist vom
Organ mittels Durchschrift in zwei Ausfertigun-
gen auszufüllen und eigenhändig zu unterschrei-
ben sowie zu datieren. Die Urschrift ist dem
Täter zu übergeben, die Durchschrift der Be-
hörde vorzulegen. Die eingehobenen Strafbeträge
sind vom Organ an die Behörde abzuführen.

Abschnitt 2

§ 4. (1) Die zur postalischen Einzahlung des
Strafbetrages (§ 50 Abs. 2 VStG 1950) zu ver-
wendende Drucksorte hat aus einem für den
Täter und einem für die Behörde bestimmten
Teil zu bestehen. Der für den Täter bestimmte
Teil ist in den Einzahlungsbeleg (z. B. Einzah-
lungslochkarte, Erlagschein), für dessen Gestal-
tung entsprechende Postvorschriften bestehen,
und eine Allonge, in der die dem Täter zur Last
gelegte Verwaltungsübertretung ersichtlich zu
machen ist, zu gliedern. Der für den Täter und
der für die Behörde bestimmte Teil haben ein
gemeinsames Kennzeichen zu enthalten, das die
Kontrolle der Einzahlung ermöglicht.

(2) In dem für den Täter bestimmten Teil sind
die Tat sowie die Zeit und der Ort ihrer

Begehung, der Tag der Hinterlassung des Beleges
am Tatort oder der Übergabe an den Täter, der
Strafbetrag und die Behörde, in deren Namen
eingeschritten wurde, anzugeben. Die Angabe
weiterer sich aus dem Wesen der Organstrafver-
fügung ergebender Daten (wie etwa Dienst-
nummer des Organs, Widmung des Strafbetrages,
Art und Kennzeichen des Kraftfahrzeuges) ist
zulässig.

(3) In dem für die Behörde bestimmten Teil
sind die Tat sowie die Zeit und der Ort ihrer
Begehung, der Tag der Hinterlassung des Beleges
am Tatort oder der Übergabe an den Täter, der
Strafbetrag und die Daten, die für eine allfällige
Anzeigenerstattung an die Behörde notwendig
sind, anzugeben.

§ 5. (1) Der für den Täter bestimmte Teil der
im § 4 angeführten Drucksorte ist diesem zu
übergeben oder, wenn er am Tatort nicht an-
wesend ist, am Tatort zu hinterlassen. Der für
die Behörde bestimmte Teil ist dieser vorzulegen.

(2) Die Behörde hat an Hand des auf beiden
Teilen angebrachten gemeinsamen Kennzeichens
den Eingang des vom Täter eingezahlten Straf-
betrages zu überwachen. Wird der Strafbetrag
nicht fristgerecht eingezahlt (§ 50 Abs. 6 VStG
1950), so ist auf Grund des bei der Behörde
befindlichen Teiles der Drucksorte das Verwal-
tungsstrafverfahren einzuleiten.

Abschnitt 3

§ 6. Die Gebarung mit den eingehobenen
Strafbeträgen richtet sich nach den jeweiligen
haushaltsrechtlichen Vorschriften.

§ 7. Die der Behörde vorgelegte Ausfertigung
der Organstrafverfügung im Sinne des Abschnit-
tes 1 ist ein Jahr lang, die der Behörde vor-
gelegte Ausfertigung der Organstrafverfügung im
Sinne des Abschnittes 2 ist — sofern nicht ein
Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet wurde —
drei Monate lang aufzubewahren.
Kreisky Häuser Rösch Broda
Gratz Androsch Weihs Lütgendorf

Kirchschläger Firnberg
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3 5 0 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 17. August 1971 betreffend die Nicht-
erhebung der Fiskalzölle für „Kaviar und
Kaviarersatz" aus Zolltarifnummer 16.04 bei
Einfuhren aus der Europäischen Freihandels-

assoziation

Der Rat der Europäischen Freihandelsassozia-
tion hat auf Grund des Übereinkommens zur
Errichtung der Europäischen Freihandelsassozia-
tion (BGBl. Nr. 100/1960 in der Fassung der
Kundmachung BGBl. Nr. 346/1971) und der
Gemeinsame Rat hat auf Grund des Überein-

kommens zur Schaffung einer Assoziierung
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen
Freihandelsassoziation und der Republik Finn-
land (BGBl. Nr. 193/1961 in der Fassung der
Kundmachung BGBl. Nr. 347/1971) anläßlich
der 20. gemeinsamen Sitzung am 17. Juni 1971
die österreichische Erklärung zur Kenntnis ge-
nommen, daß die Fiskalzölle für Kaviar und
Kaviarersatz aus Zolltarifnummer 16.04 mit
Wirkung vom 1. September 1971 nicht erhoben
werden.

Häuser
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